
Öffentliche Bekanntmachung
Bekanntmachungsanordnung des Oberbür-
germeisters vom 19.02.2015 über die Betei-
ligung der Öffentlichkeit an der Bauleitpla-
nung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch
(BauGB) zum Vorentwurf des Bebauungs-
plans Nr. 672 A - Bottroper Straße / Ketteler-
straße (Innenstadt Osterfeld) -

Der Rat der Stadt hat am 17.10.2011 die Beteiligung der
Öffentlichkeit an o. g. Bauleitplanung beschlossen (14tägi-
ge Darlegung der Planung ohne Bürgerversammlung).

Der Vorentwurf des Bebauungsplans Nr. 672 A - Bottroper
Straße / Kettelerstraße (Innenstadt Osterfeld) - liegt des-
halb in der Zeit vom

10.03.2015 bis 24.03.2015 einschließlich

im Bereich 5-1 - Stadtplanung -, Technisches Rathaus
Sterkrade, Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer Nr. 
A 009, und in der Bezirksverwaltungsstelle Osterfeld,
Rathaus Osterfeld, Bottroper Straße 183, Zimmer 10,
während der nachstehend genannten Öffnungszeiten
öffentlich aus:

Öffnungszeiten Bereich 5-1 - Stadtplanung -:

Montag - Donnerstag 8.00 - 16.00 Uhr
Freitag 8.00 - 12.30 Uhr

Öffnungszeiten Bezirksverwaltungsstelle Osterfeld:

Montag - Mittwoch 8.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag 8.00 - 18.00 Uhr
Freitag 8.00 - 12.00 Uhr

Innerhalb dieser Zeit besteht Gelegenheit, sich über die
allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung und deren
voraussichtliche Auswirkungen unterrichten zu lassen.

Gleichzeitig wird den Bürgerinnen und Bürgern Gelegen-
heit zur Äußerung und Erörterung gegeben.

Gesetzliche Grundlage ist § 3 Abs. 1 BauGB in der
Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004, zuletzt
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20.11.2014
(BGBl. I, S. 1748), in „Verbindung mit den Verfahrens-
grundsätzen für die vorgezogene Beteiligung der Bürger
an der Bauleitplanung“ der Stadt Oberhausen vom
18.05.1987.

Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Oberhausen,
Flur 14, und wird wie folgt umgrenzt:

Südliche Grenzen der Flurstücke Nr. 222 - 224 und 736;
östliche Grenzen der Flurstücke Nr. 190 und 189; südliche
Grenze des Flurstücks Nr. 189; diese verlängert bis zur
westlichen Seite der Vestischen Straße; westliche Seite
der Vestischen Straße; südliche Seite der Kettelerstraße;
östliche Seite der Gildenstraße; südliche Grenze des
Flurstücks Nr. 677; westliche Grenze des Flurstücks 
Nr. 677 bis zur südlichen Grenze des Flurstücks Nr. 222.
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Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2
Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung

Erklärung

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1
BauGB zum Bebauungsplan Nr. 672 A - Bottroper
Straße / Kettelerstraße (Innenstadt Osterfeld) - wird hier-
mit öffentlich bekannt gemacht.

Hinweis

Gemäß § 209 BauGB haben Eigentümer und Besitzer zu
dulden, dass Beauftragte der zuständigen Behörden zur
Vorbereitung der von ihnen nach diesem Gesetzbuch zu
treffenden Maßnahmen Grundstücke betreten und
Vermessungen, Boden- und Grundwasseruntersuchungen
oder ähnliche Arbeiten ausführen.

Übereinstimmungsbestätigung / 
Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2
Abs. 3 Bekanntmachungsverordnung
(BekanntmVO) 

Der Wortlaut der Bekanntmachung der frühzeitigen
Öffentlichkeitsbeteiligung zum Bebauungsplan Nr. 672 A
stimmt mit dem Ratsbeschluss vom 17.10.2011 überein.

Es wurde entsprechend den Vorschriften des § 2 Abs. 1
und 2 der Bekanntmachungsverordnung vom 26.08.1999
(GV. NRW. S. 516), zuletzt geändert durch Verordnung
vom 13.05.2014 (GV. NRW. S. 307), verfahren.

Die öffentliche Bekanntmachung wird hiermit angeordnet.

Oberhausen, 19.02.2015

Wehling
Oberbürgermeister

Ergänzende Informationen zur Aufstellung des
Bebauungsplans Nr. 672 A:

Der Bebauungsplan Nr. 672 soll gegenüber dem Aufstel-
lungsbeschluss vom 17.10.2011 nunmehr in 5 Teilbereiche
(A - E) gegliedert und der Teilbereich A vordringlich bear-
beitet werden.

Mit dem Bebauungsplan Nr. 672 A wird eine verträgliche
Nutzungsmischung im Plangebiet angestrebt. Hierbei ist
eine Abstufung der Nutzungen von Mischgebieten am
Markplatz Osterfeld zu Allgemeinen Wohngebieten an
der Kettelerstraße vorgesehen.
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Außerdem soll die Stärkung und planungsrechtliche
Sicherung der Handelsfunktion durch Ausweisung von
u. a. Kern- und Mischgebieten für die Bebauungspläne
Nr. 672 A - E sowie der Ausschluss unerwünschter Nutz-
ungen (Vergnügungsstätten, Wettannahmestellen, bor-
dellartige Nutzungen usw.) neben weiteren städtebau-
lichen Maßnahmen und Konzepten einen Beitrag für die
nachhaltige Funktion des Nebenzentrums Osterfeld lei-
sten. Neben der Handelsfunktion ist dabei auch der rela-
tiv kleine Einzugsbereich der Innenstadt mit zu stützen.
Einen Teilbeitrag leistet dazu die Gewährleistung des
Wohnens auch im unmittelbaren Innenstadtbereich.

Angesichts des zerbrechlichen Einzelhandelsgerüsts
sind auch kleinere Störungen der Strukturen von großer
Bedeutung und können entsprechende bodenrechtliche
Spannungen auslösen. Die Innenstadt von Osterfeld
braucht Entwicklungsimpulse, die das Vorhandene im
Sinne funktionierender Strukturen bewahren und gleich-
zeitig Neues fördern.

Das Stadtentwicklungskonzept 2020, vom Rat der Stadt
am 27.10.2008 als städtebauliches Entwicklungskonzept
im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB beschlossen,
bestärkt mit dem Ziel ein integriertes Handlungskonzept
zur Stärkung und Sicherung von Osterfeld-Mitte zu entwik-
keln (Maßnahme 1.4), die Aussagen des Einzelhandels-
konzeptes und die Ziele des Bebauungsplans Nr. 672 A.

Weitere Informationen sind auch im Internet unter 
www.o-sp.de/oberhausen/start.php zu erhalten.
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